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ErklärungdesBürgermeistersinderLänderkonferenz.Ueberdieheute
stattgehabteLänderkonferenzwirdeinoffiziellesKommuniqueerschei-¬
nen ,in demauchaufdieErklärungendesBürgermeistersSeitzverwie-¬
sen wird . Sielautet :

DieheuteveröffentlichteKundgebungdersogenanntenLänderkonfe-¬
renz bezeichnetsich selbst in einer Zuschriftan denBürgermeister
undLandeshauptmannvonWienals „BeschlussderLändervertreterderMehrheit - ¬

sparteien "Sieerheischtdahereine GegenäusserungderMehr¬
heitspartei des LandesWien .In diesemSinne habe ich folgendes zuer¬

klären :
DieVertreterderverwaltendenMehrheitdesLandesWienbegrüssen

es ,dassdieBundesländer,diees bisherversäumthaben ,ihreGebarung
einerentsprechendenKontrollezuunterziehen,sienunmehralsnotwen¬
digerkennen.DasLandWienhatderUnerlässlichkeiteinersolchen

EinrichtunglängstRechnunggetragenundsie gesetzlichbeson¬
defsverankert .IchverweiseaufdieParagraphe13und76desGesetzes
vom10. November1920 ,womitdieVerfassungderBundeshauptstadtWien
erlassanwurde. Dortist festgelegt ,dassals Kontrollorganunabhängig
vomMagistrateinKontrollamtzufungierenhat ,demdieRechnungs-und
Gebarungskontrollehinsichtlich der Aemter ,Betriebeundstädtischen
UnternehmungenWiensobliegt .DerAufgabenkreisdesKontrollamtesist
in einereigenenGeschäftsordnungumschrieben,Eshatinsbesonderedi¬
rekt andenBürgermeisterunddenGemeinderatzuberichten .DiesesKon¬
trollamt hat sich in einemmehrals vierjährigen Bestandalsunentbehr¬
lichesOrganerwiesen ,dasin einerwirklichgeordnetenVerwaltungnie
hättefehlendürfen . Esmagsein ,dasses insbesondrefür kleinereBun¬
desländer eine wirtschaftlich zu starke Belastung bilden würde ,sich

solche eigene Kontrollämter ,die ein hervorragend geschultes Personal
erfordern ,jetzt erst zu schaffen .VondiesemStandpunktaus,kannalso
dieBetrauungdesOberstenRechnungshofesmitderLandeskontrolleviel¬
leichtalseinnützlicherAuswegerachtetwerden.Mandarfallerdings
nichtübersehen,dassdieständige,keineStundeaussetzendeKontrolle,
wiesie das WienerOrganausübtundeminsbesonderedie Kontrolleder
wirtschaftlichenGebarungunddieBeachtungaller Sparmassnahmenob¬
liegt durchdie periodischenKontrollendesOberstenRechnungshofes
nureinenteilweisenundverhältnissmässigbescheidenenErsatzfindet .
JedenfallswillichhierderMeinungdersozialdemokratischenMinder¬
heitenindenLändernnichtvorgreifen.

Esist durchausverständlich ,dassdie Mehrheitenin denanderen
Bundesländernbereitsind ,gegenüberderihnenpolitischhomogenenBune
desregierungaufihreverfassungsmässiggewährleistetenRechtzeitwei¬
lig zu verzichtenundsich mit fallweisezu treffendenVereinbarungen
zubegnügen. AuchderMehrheitdesLandesWienwürdees nichtschwer
fallen ,dieselbeHaltungeinzunehmen,wenndieBundesregierungvonden
Sozialdemokratengebildetwäre.DerUmstand,dassdieübrigenBundeslän-¬
derdieVereinbarungnurbis30 .Juni1927schliessenwollen,alsogera-¬
de bis zu demZeitpunkte ,innerhalbdessensich voraussichtlichkeine
VeränderunginderMehrheitdesNationalratesunddamitinderZusammer
setzungder Bundesregierungergebendürfte ,beweist ,dassauchdieande¬
ren Bundesländerbei geändertenMehrheitsverhältnissennichtgewillt

seinwürden,ihreverfassungsmässigenRechtedurchdieWohlmeinungei-¬
nerpolitischanderesgerichtetenBundesregierungzuersetzen.Einsol

cher Ersatz des kaiserlichen Sanktionsrechtes wäre mit dem Weistder
Bundesverfassungunvereinbar.

ImübrigenmussabergegenüberdenimIn-undAuslandvielfachherr¬
schendenundvonder massgebendenSeite leider nierichtiggestellten
Anschauungenhervorgehobenwerden,dassdurchdenBeharrungsbeschluss

eines LandtagesAbgabengesetzenochganzundgar nicht Geltungerlan¬
gen . Sofernees sich nämlichumGebäude - oderWohnaufwandssteuernfür
dieZeitvon1924bis1926handelt ,dieüberdenimVerfassungsgesetz
vom6 .Juni 1924festgesetztenRahmenhinausgehen ,entscheidendeinzehn¬
gliedriger ,je zur HälftevomNationalratundBundesratfür denEinzel¬
fall gewählter parlamentarischerAusschuss .AlleanderenGesetzesbe
schlüssevonLandtagen,die AbgabenzumGegenstandehaben ,werdenbei
einemBeharrungsbeschlussdesLandtagesvoneinemständigenpardåmen¬
tarischen Ausschussentschieden ,in welchemgleichfalls in dieBundes¬

über

regierung/dieMehrheitverfügtunddaherdievolleMöglichkeithat ,
trotzBeharrungsbeschlussihrenEinspruchzurGeltungzubringen.Mit

Rücksicht auf diesen Tatbestand hat es daher auch Wien bisher nochnie¬

malsdaraufankommenlassen ,dasseinerdieserbeidenAusschüssemitei¬
nemWienerAgbanegesetzbefasstwordenwäre .Eswurdenvielmehrinje¬gegen
nenbeidenFällen ,in denendieRegierung/GesetzesbeschlüssedesWiener
LandtagesEinsprucherhobenhat ,dieAbänderungeneinvernehmlichvorEin¬
berufungderKommissionvorgenommen .Wennes zudiesenEinsprüchenüber-¬
haupt gekommenist ,so nur deswegen ,weil die Bundesregierungesabsicht¬
lichunterlassenhatte ,gegendieihr rechtzeitigbekanntgegebenenVor-¬
lagennochvorVerhandlungimWienerLandtagihreBedenkenbekanntzuge-¬

ben

EntfallendeSprechstundenimRathaus .AmDonnerstagentfallendieSprech-¬
stundenbeidenamtsführendenStadträtenBreitner ,ProfessorTandlerund

Kokrda .

KeineErhöhungderStrassenbahntarife .ZudenMitteilungenüberdiegeplan-¬
teErhöhungdesStrassenbahnfahrpreises ,dieheutevoneinigenTagesblät-¬
terngeröffentlichtwordensind ,wirdbekanntgegeben,dasssiejederGrund-¬
lageentbehren .Eswäredochzweckmässiger,wennvorderVeröffentlichung
solcherNachrichten,diegeeignetsind ,dieWienerBevölkerungzubeukguhi-¬
gen ,beidenzuständigenStellenimRathausangefragtwerdenwürde.
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